
Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 142

Der Zwischenausschuß
nach dem Grundgesetz und
der Bayerischen Verfassung

Von

Dieter Klemm

Duncker & Humblot  ·  Berlin



D I E T E R K L E M M 

Der Zwischenausschuß nach dem Grundgesetz 
und der Bayerischen Verfassung 



S c h r i f t e n z u m ö f f e n t l i c h e n R e c h t 

Band 142 



Der Zwischenausschuß 
nach dem Grundgesetz und der 

Bayerischen Verfassung 

Von 

Dr. Dieter Klemm 

D U N C K E R & H Ü M B L O T / B E R L I N 



Alle Rechte vorbehalten 
© 1971 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1971 bei Buchdruckerei Richard Schröter, Berlin 61 
Printed in Germany 

ISBN 3 428 02378 1 



Vorwort 

Der „ständige Ausschuß" (Art. 45 GG) und der Zwischenausschuß 
(Art. 26 BV) sind von der jeweiligen Verfassung zwingend vorgeschrie-
bene Institutionen. Dennoch sind der „ständige Ausschuß" noch nie und 
der bayerische Zwischenausschuß nur in den ersten Nachkriegs jähren 
tätig geworden, obwohl beide Verfassungen auf eine mehr als zwanzig-
jährige Geschichte zurückblicken können. Diese Diskrepanz zwischen 
Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit,  welche durch die von der 
h. L. vorgenommene Einreihung des Ausschusses in die wenigen (eine 
Verfassung maßgeblich prägenden) eigenständigen Verfassungsorgane 
noch augenfälliger wird, bildete den Anlaß zur vorliegenden Unter-
suchung. Die Arbeit, welche die parlamentarische Regierungskontrolle 
behandeln muß, soll auch ein Beitrag zum gewandelten Verständnis des 
Verhältnisses zwischen Parlament und Regierung sein. 

Die vorliegende Abhandlung hat als Inaugural-Dissertation der Juri-
stischen Fakultät der Ludwig-Maximil ians-Universität München vorge-
legen. 

Für die Anregung zu diesem Thema und vor allem für die stete und 
wertvolle Hilfsbereitschaft,  die sich zudem nicht auf den rein fachlichen 
Bereich beschränkte, danke ich ganz besonders meinem verehrten Lehrer, 
Herrn Privatdozent Dr. Heinrich Scholler. Der Wissenschaftlichen Abtei-
lung des Deutschen Bundestags, dem Landtagsamt des Bayerischen 
Landtags sowie Herrn Ströbele im Archiv des Bayerischen Landtags 
danke ich für ihre aufschlußreichen Hinweise. Zu großem Dank bin ich 
schließlich verpflichtet Herrn Ministerialrat a. D. Dr. J. Broermann für 
die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm und dem Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft für das mir gewährte Stipendium. 

Dieter  Klemm 
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Erster  Teil 

Die Rechtsstellung des Zwischenausschusses 

§ 1 Einleitung 

Den Gegenstand der Untersuchung bilden der „ständige Ausschuß" 
nach Art . 45 GG1 und der Zwischenausschuß nach Art . 26 BV2 . 

Die Institution des Zwischenausschusses ist nicht traditionslos, sondern 
hat Vorbilder in der WV (Art. 35 I I , I I I ) bzw. in der BV 1919 (§ 30 I I I , IV) 
und in früheren  Verfassungen. Die Vergleiche, mi t denen man die Insti-
tution zu erklären versucht, zeigen, daß dennoch deren Rechtsstellung 
nicht ohne Schwierigkeiten zu erfassen ist. So hat man beispielsweise 
den Zwischenausschuß „Rumpfparlament" oder „kleiner Landtag" ge-
nannt3. Abgesehen von den Deutungen ohne juristisch exakte Aussage 
über die Rechtsstellung des Ausschusses lassen sich zwei Auffassungen 
über die rechtliche Stellung unterscheiden: der Zwischenausschuß ist 
entweder eigenständiges Verfassungsorgan  oder Unterorgan des Parla-
ments4. 

Die Untersuchung der Rechtsstellung ist deshalb nötig, wei l zwischen 
dieser und den Ausschußbefugnissen eine Wechselbeziehung besteht6. 

1 „Der Bundestag bestellt einen ständigen Ausschuß, der die Rechte des 
Bundestages gegenüber der Bundesregierung zwischen zwei Wahlperioden 
zu wahren hat. Der ständige Ausschuß hat auch die Rechte eines Untersuchungs-
ausschusses. 

Weitergehende Befugnisse, insbesondere das Recht der Gesetzgebung, der 
Wahl des Bundeskanzlers und der Anklage des Bundespräsidenten stehen dem 
ständigen Ausschuß nicht zu." — Er hat i m Deutschen BT die Bezeichnung 
„Ausschuß zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung". 

2 „Der Landtag bestellt zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung gegen-
über der Staatsregierung und zur Behandlung dringlicher Staatsangelegen-
heiten für die Zeit außerhalb der Tagung und nach Beendigung der Wahldauer 
sowie nach der Auflösung oder der Abberufung des Landtags bis zum Zu-
sammentri t t des neuen Landtags einen Zwischenausschuß. Dieser Ausschuß hat 
die Befugnisse des Landtags, doch kann er nicht Ministeranklage erheben und 
nicht Gesetze beschließen oder Volksbegehren behandeln. Für diesen Ausschuß 
gelten die Bestimmung des Ar t . 25." 

8 Unten 2. Tei l § 9. 
4 Unten 1. Tei l § 6. 
6 Vgl. Dennewitz-Schneider,  in : Bonner Kommentar, Ar t . 45 Anm. I I 1; 

Abicht,  S. 12; sowie K ipp, DÖV1957, S. 513, 515. 
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Welche Rechte der Ausschuß im einzelnen hat, läßt sich nur aus seiner 
Rechtsstellung folgern. Zu deren Bestimmung wiederum tragen wesent-
lich die ausdrücklichen Angaben in Art . 45 GG (26 BV) über die Rechte 
bei, die dem Zwischenausschuß zustehen oder versagt sind. Die Rechts-
stellung des Interimsorgans ist außerdem maßgebend für dessen Stellung 
in Organstreitigkeiten und für die Geltung der Parlaments-Geschäfts-
ordnungen für den Ausschuß. 

Damit ist auch der Aufbau der Arbeit vorgezeichnet. In diesem ersten 
Tei l w i rd die Rechtsstellung des Ausschusses untersucht, wobei so weit 
wie nötig die Ausschußfunktionen einbezogen werden, die dann im zwei-
ten Teil der Arbeit im einzelnen zu behandeln sind. Dieser schließt mi t 
der nun möglichen Präzisierung der rechtlichen Stellung in funktioneller 
Hinsicht6. Im dritten Tei l werden Bestellung, Organisation und Verfahren 
des Zwischenausschusses dargestellt. Die Schlußbetrachtung befaßt sich 
mi t der inneren Berechtigung und praktischen Bedeutung der Institution. 

Anlaß zu einer mitunter etwas weiter ausholenden Betrachtungsweise 
gibt die Erkenntnis, daß Sinn und Umfang der vom Zwischenausschuß 
auszuübenden parlamentarischen Kontrolle zwangsläufig durch das Ver-
hältnis zwischen den obersten Staatsorganen Parlament und Regierung 
und ihre je verschiedenen Teilaufgaben mitbestimmt werden. 

Ar t . 45 GG und der entsprechende Art . 26 BV werden grundsätzlich 
zusammen unter Hervorhebung der jeweiligen Besonderheiten behan-
delt. Die Bezeichnung Zwischenausschuß w i rd in dieser Arbeit für beide 
Ausschüsse, den des BT und den des Bayerischen LT, verwandt, während 
mi t „ständiger Ausschuß" allein der Ausschuß nach Art . 45 GG gemeint 
ist. 

§ 2 Der Organbegriff 

I. Die Notwendigkeit der Begriffsklärung 

Bevor die Organschaft  des Zwischenausschusses untersucht wird, soll 
in knappen Umrissen geklärt werden, in welcher Bedeutung der Organ-
begriff  bei den folgenden Erörterungen verwandt wird. Die Notwendig-
keit dieses Vorgehens ergibt sich daraus, daß der Organbegriff  vieldeutig 
(geblieben) ist1. 

Die Notwendigkeit des Organbegriffs  w i rd sogar bezweifelt und an 
seiner Stelle der — farblose — Begriff  der Institut ion für ausreichend 

6 Unten 2. Tei l § 9. 
1 Vgl. etwa Wolff,  Vertretung, S. 224; Bachof,  Teilrechtsfähige Verbände, in : 

AöR 83, Fußn. 47 auf S. 244; Maurer,  Wehrbeauftragter,  S. 19; K ipp, DÖV 1957, 
S. 519 Fußn. 42. 



I . Die Notwendigkeit der Begriffsklärung 17 

gehalten. Nach dieser Auffassung  steht die mit einer bestimmten Kom-
petenz ausgestattete Institution „ im Wirkungszusammenhang zahlreicher 
anderer über-, neben- und untergeordneter Institutionen, die in ihrer Ge-
samtheit die Institution Staat bilden"2. Auf die Zurechnung des mensch-
lichen Handelns auf die „Insti tut ion" und weiter auf die „Gesamtinstitu-
t ion" w i rd verzichtet3. Gerade hier aber, wo es um die richtige Einord-
nung des Zwischenausschusses innerhalb der „Gesamtinstitution" Staat 
geht, ist die „Inst i tut ion" zu unbestimmt, wei l das rechtliche Verhältnis 
einer Institution zu den anderen einschließlich der „Gesamtinstitution" 
mi t jenem Begriff  nicht hinreichend deutlich wird. 

Im Gegensatz zu der Aussage, jede „Inst i tut ion" sei „Tei l der Gesamt-
institution" und in ihrem Handeln sei sie beides, nämlich „Inst i tut ion des 
konkreten Amtes und Staat"4, kann einer Einrichtung mittels des Organ-
begriffs  — falls seine Begriffsmerkmale  erfüllt  sind — und der Zuord-
nung zu einer bestimmten Organisation der genaue rechtliche Standort 
zugewiesen werden, woraus dann weitere Folgerungen möglich sind5. 

Die Meinungen darüber, ob die verfassungsmäßig für den Verband 
handelnden Menschen oder die rechtlichen Einrichtungen, unter deren 
Bezeichnung gehandelt wird, als Organe aufzufassen  sind, gehen aus-
einander. Der Ausgangspunkt für beide Ansichten ist derselbe: allein 
durch den Menschen können Organisationen wollen und handeln; nur 
Menschen können natürliche Handlungen ausführen und einen natür-
lichen Wil len haben, nicht aber Organisationen, insbesondere personifi-
zierte Organisationen (juristische Personen)6. 

Soweit der Wil le von einzelnen Menschen der juristischen Person Staat 
zugerechnet w i rd — die Zurechnung ergibt sich aus Bestimmungen dar-

2 Forsthoff,  Verwaltungsrecht 1. Bd., S. 417. 
3 Forsthoff,  a.a.O., S. 418. 
4 Forsthoff,  a.a.O., S. 417. 
5 Der Begrif f  der „ Inst i tu t ion" ist zudem nicht i m Rahmen der allgemeinen 

Staatslehre entwickelt worden, sondern in erster L in ie für den Bereich der 
Verwaltung, hier mi t der Begründung, daß das Verwaltungshandeln wegen des 
Arbeitscharakters der Verwal tung juristisch nicht im Begriff  des Willensaktes 
zu erfassen sei (Forsthoff,  a.a.O., S. 417). Aber auch da ist der Verzicht auf das 
Willensmoment bedenklich, we i l alles  staatliche Handeln im Grunde auf 
menschlichem Handeln beruht und dieses wiederum auf „Wissen und Wollen, 
Vorstellung und Wi l len" (Küchenhoff,  Staatslehre, S. 125 unter Bezugnahme 
auf Arthur  Schopenhauer;  Nawiasky,  Staatsrechtslehre, S. 69). Davon abge-
sehen ist der Organbegriff  nötig, u m „die arbeitsteilige Zusammenfassung 
mehrerer Ämter zu einem Handlungs- und Funktionssubjekt" zu erfassen, was 
allein mi t dem Behördenbegriff  nicht möglich ist. Erst durch den Organbegriff, 
dem „grundlegenden Begrif f  des Organisationsrechts", kann die Handlungs-
fähigkeit einer Organisation genügend erklärt werden (Wolff,  Verwaltungs-
recht I I , § 74 I a (S. 41); gegen die Ansicht Forsthoffs  auch Kipp,  DÖV 1957, 
S. 518 Fußn. 41). 

8 Nawiasky,  a.a.O., S. 69; Dreier,  Organlehre, Sp. 1425; Küchenhoff,  Staats-
lehre, S. 125; das gi l t auch für das Organ selbst, Wolff , Verwaltungsrecht I I , 
§ 74 V (S. 55). 
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